
Videokonferenz kann von SL erzwungen werden -
oder gibt es Möglichkeiten sich zu wehren?
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Danke. Dort steht jedoch nirgends, dass es sich um die Distanzlerverordnung handelt.
Sondern: "Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen". Oder habe ich jetzt völlig falsch geguckt?

Nein, aber womöglich falsch gegoogelt. Mit den Begriffen NRW und Distanzlernverordnung
findet man diese Verordnung sofort. Die Verordnungen tragen oft andere offizielle Titel als die
"Gebrauchsnamen". Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-
GOSt) heißt ja auch nicht so sondern "Verordnung über den Bildungsgang und die
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe". Die ADO heißt auch nicht nur "Allgemeine
Dienstordnung".
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